
DATENSCHUTZ
KONKRET
Recht | Projekte | Lösungen
Chefredaktion: Rainer Knyrim

Das neue EU Datenrecht
Wie viel Regulierung verträgt die Datenwirtschaft?

Interview mit Laura Sanjath, WKO

Data Governance Act und seine Schnittmenge mit der DSGVO
Rainer Knyrim

DGA, DMA, DSA, DA, AI-Act, EHDS –

ein Überblick (Teil 1)
Rainer Knyrim und Lena Urban

Geltendmachung von Ansprüchen wegen Videoüberwachung
Christian Wirthensohn

Konkrete Pflichten nach dem HSchG
Dietmar Mühlböck

Data Protection Moot Court 2022
Paul Reisinger

FAQ: Wann muss ich Kontrolldaten zur 3G-Pflicht
am Arbeitsplatz löschen?

Viktoria Haidinger

dako.manz.at

IS
SN

23
13

-5
40

9
Entscheidung

Löschung Bildersuche

Haidinger/Löffler

3/2023

49 – 72



Rainer Knyrim/Reinhard Ebner
Rechtsanwalt und Partner bei Knyrim Trieb Rechtsanwälte/freier Journalist

Wie viel Regulierung verträgt
die Datenwirtschaft?
Interviewmit Laura Sanjath,WKO. Data Governance Act, Digital Markets Act, Digital Services Act,
Data Act und AI Act – umfassend ist das EU-Regelwerk zur Digitalisierung. Welche Chancen und
Belastungen ergeben sich daraus für Österreichs Unternehmen? Im Interview erläutert sie, welche
Rechtsakte eher als Belastung gesehen werden.

Datenschutz konkret: Ob DGA, DMA,
DSA, DA, AI Act – die Digitalisierungs-
initiative der EU umfasst mittlerweile mehr
als 500 Seiten an bereits gültigen oder ge-
planten direkt anwendbaren Rechtsakten.
Wie steht die österreichische Wirtschafts-
kammer dazu?
Laura Sanjath: Wir unterstützen das Vor-
haben, Regelungen für die Digitalisierung
zu schaffen, die auf dem europäischenWer-
tesystem basieren und so letztlich auch die
Datenwirtschaft in Europa stärken. Es geht
um die Innovationskraft des betreffenden
Wirtschaftssektors wie auch um die Schaf-
fung von Arbeitsplätzen. Derzeit wird das
Potenzial digitaler Daten leider nicht voll
ausgeschöpft.

Grundsätzlich sehen wir also die Chan-
cen. Der Teufel liegt aber natürlich immer
und bei jedem einzelnen Rechtsakt im De-
tail. Nicht alles, was gut gemeint ist, ist des-
halb gleich gut umgesetzt.

Datenschutz konkret: Von welchen der
angesprochenen Rechtsakte erhofft sich die
WKO einen Nutzen für heimische Unter-
nehmen? Und welche werden eher als Be-
lastung gesehen?
Sanjath: Dem Data Governance Act stehen
wir sehr positiv gegenüber, dieser enthält
freilich keine Verpflichtungen für Unter-
nehmen. Ich bin schon gespannt, wie das
dann tatsächlich umgesetzt wird in Öster-
reich.

Im Digital Markets Act sehen wir eher
eine Chance als eine Belastung für die hei-
mischen Betriebe. Die in diesem Regulativ
enthaltenen Belastungen richten sich ja we-
niger an die österr Wirtschaft, da diese ten-
denziell eine andere Unternehmensstruktur
aufweist. Ähnlich verhält es sich beim Digi-
tal Services Act.

Kontroverser sind Data Act und AI Act
zu bewerten, was auch daran liegt, dass sie
sich noch in einem –wenn auch fortgeschrit-

tenen – Verhandlungsstadium befinden.
Beide Initiativen könnten durchaus dazu
beitragen, einen Rechtsrahmen zu schaffen,
der Innovation fördert. Die Fallstricke sehe
ich in Abgrenzungs- und Auslegungsfragen.
Wie verhalten sich die derzeit in Verhand-
lung befindlichen Rechtsakte zueinander?
Und wie sieht schließlich das Zusammen-
spiel mit bestehendem Recht aus – gerade
zwischen dem Data Act und der DSGVO?

Kritisch sehen wir auch die vorgesehe-
nen, zum Teil hohen Strafen, die noch dazu
kumulativ auf Unternehmen zukommen
könnten.Wir sind für Beraten statt Strafen.
Gerade bei so einer komplexen Rechtsmate-
rie muss man ein entsprechendes Unter-
stützungsangebot schaffen.

Datenschutz konkret: Weiterhin sieht der
DGA keine verpflichtende Datenherausga-
be durch die öffentliche Hand vor. Kann er
damit überhaupt seinen Zweck erfüllen?
Sanjath: Ich sehe Grund zur Hoffnung, da-
für braucht es einen Bewusstseinswandel in
Österreich. In der Theorie jedenfalls ist es
eine ausgezeichnete Idee. Allerdings wissen
wir noch nicht, wie das in der Praxis ausge-
staltet wird. Momentan wird die Materie
leider auch auf ministerieller Ebene nicht
wirklich behandelt. Schließlich wird es auch
die notwendigen Schnittstellen brauchen.
Die wachsen nicht auf den Bäumen, son-
dern darum muss sich jemand aktiv küm-
mern. Wird es gut umgesetzt, besteht je-
doch viel Potenzial.

Datenschutz konkret: Auch Gatekeeper
wie Google, Apple, Amazon oder Facebook
sind zur Öffnung und Interoperabilität ih-
rer Services angehalten. Könnten die hei-
mischen Unternehmen davon unter Um-
ständen profitieren?
Sanjath: Grundsätzlich ja, wobei die Frage
sein wird, wie sehr diese zentralen Platt-
formdienste tatsächlich in die Pflicht ge-

nommen werden und wie durchsetzbar das
in der Praxis ist. Für Unternehmen könnte
es die Möglichkeit zur Entwicklung neuer
Dienstleistungen bieten.

Datenschutz konkret: Und der Digital
Services Act – wird dieser Rechtsakt aus
WKO-Perspektive als Gas- oder eher als
Bremspedal für digitale Geschäftsmodelle
gesehen?
Sanjath: Die Zielrichtung ähnelt jener des
DMA. Es sind va die großen Internetplatt-
formen, deren Tätigkeit reguliert werden
soll und die von den damit verbundenen
Transparenz- und Berichtspflichten betrof-
fen sind. Gerade für KMU gibt es sehr weit-
reichende Ausnahmen.

Zum Thema „Hate Speech“ ist Öster-
reich mit den Hass-im-Netz-Paketen bereits
vorangegangen. Hier muss man also nichts
Neues aus dem Boden stampfen, sondern
höchstens da und dort nachschärfen.

Zu begrüßen ist, dass künftig sowohl ge-
werbliche als auch private Kundinnen und
Kunden eine außergerichtliche Streitbeile-
gung verlangen können. Insb bei Online-
Händlern waren diese Verfahren bislang ja
nicht wirklich transparent und sind rasch
an Grenzen gestoßen. Durch eine Schlich-
tungsstelle ließe sich das fairer gestalten.

Datenschutz konkret: Mit dem Data Act
könnten Unternehmen in Echtzeit die Da-
ten anderer Unternehmen erhalten, die von
deren Produkten oder Diensten generiert
werden. Daraus ließen sich unter Umstän-
den neue Services erstellen. Sehen Sie
mögliche Einsatzbereiche?
Sanjath: Das ist für viele Sektoren der
Wirtschaft von Interesse. Klassische Bei-
spiele dafür sind Autozulieferer und Kfz-
Werkstätten.

Die Frage wird sein, welche Daten unter
den Data Act fallen und welche nicht. Das
muss noch im Gesetzgebungsprozess kon-
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kretisiert werden. Wartet man damit auf die
Rechtsprechung führt es zu Rechtsunsicher-
heiten.Trefflich wird sich darüber streiten
lassen, was weiterzugeben ist und was unter
Datenschutz oder Geschäftsgeheimnis fällt.
Da wird es Anreize brauchen, um die Moti-
vation zur Datenweitergabe zu schaffen.

Datenschutz konkret:Wie steht es mit der
Abgrenzung zur DSGVO?
Sanjath:Die Frage ist, ob der Data Act seine
eigene Rechtsgrundlage nach der DSGVO
schafft oder nicht. Meines Erachtens tut er
das nicht und sollte es auch nicht tun.

Das sind zwei Systeme mit völlig unter-
schiedlichen Zielrichtungen. Daher braucht
es eine Anleitung, wie sie sich zueinander
verhalten. Sonst hat man ein grundsätzli-
ches Problem als Unternehmen: Gibt man
zu viele Daten heraus, verstößt man gegen
die DSGVO. Gibt man zu wenig heraus, ist
es ein Verstoß gegen den Data Act. Und
auch das ist ein Haftungsrisiko, das momen-
tan noch dazu schwierig einzuschätzen ist.

Zum Data Act und zum Data
Governance Act kann sich
Österreich nicht mehr ein-
bringen. Auf europäischer
Ebene ist dieser Zug abge-
fahren.

Datenschutz konkret: Es heißt, Österreich
bringe sich in die Verhandlungen gar nicht
ein. Ist das richtig?
Sanjath:Der Data Act wird Ende 2023, viel-
leicht Anfang 2024, in jedem Fall aber vor
den Europawahlen im Mai 2024, abge-
schlossen. Auf europäischer Ebene ist die-
ser Zug also abgefahren, inhaltlich kann
sich Österreich de facto nicht mehr einbrin-
gen. Das betrifft ebenso den auf EU-Ebene
bereits abgeschlossenen Data Governance
Act sowie das Informationsweiterverwen-
dungsgesetz IWG und die Private-Sektor-
Information oder PSI-RL.

Datenschutz konkret: Bringt sich die
Wirtschaftskammer hier über andere Ka-
näle ein?
Sanjath: Wir setzen auf europäischer Ebe-
ne an, über unsere Außenstelle in Brüssel.
Darüber hinaus sind wir als Wirtschafts-
kammer Mitglied bei Eurochambres, dem
Dachverband der europäischen Industrie-
und Handelskammern, und der KMU-Or-
ganisation SMEunited sowie über unsere

Handelssparte bei EuroCommerce, der In-
teressenvertretung des Handels und Groß-
handels. Insb über diese Kanäle können wir
uns im EU-Gesetzgebungsprozess unab-
hängig von der Positionierung Österreichs
einbringen.

Datenschutz konkret: Spätestens seit der
neuen Version von ChatGPT ist das Thema
der künstlichen Intelligenz allgegenwärtig.
Der Entwurf des AI Acts sieht für den KI-
Einsatz ein dichtes Netz an Compliance-,
Prüf- und Genehmigungsvorschriften vor,
die unter Umständen auch noch parallel
zur DSGVO eingehalten werden müssen.
Sehen Sie die Gefahr einer Überregulie-
rung?

Sanjath: Diese Sorge besteht natürlich zu
einem gewissen Grad. Auf der anderen Seite
ist es wichtig, ein Level Playing Field im Bin-
nenmarkt zu schaffen, das einerseits Inno-
vation und Investitionen fördert und ande-
rerseits ein hohes Schutzniveau sicherstellt.

Eine Rechtsunsicherheit ergibt sich da-
durch, dass man sich immer noch nicht auf
eine Definition von KI einigen konnte. Aus
unserer Sicht sollten nur Systeme unter den
AI Act fallen, die tatsächlich KI-immanente
Risiken beinhalten. Sonst schafft man ein
Regelwerk, das in der Praxis kaumumsetzbar
ist, bei dem Verstöße jedoch mit hohen Stra-
fen geahndet werden. Noch dazu betrifft es
Unternehmen jeder Größe, also auch KMU.
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Zum Thema

Über die Interviewpartnerin
Mag.a Laura Sanjath ist als Referentin in der Rechtspolitischen Abteilung der Wirtschafts-

kammer Österreich tätig. Die ausgebildete Juristin und Anglistin/Amerikanistin verfügt da-

rüber hinaus über Erfahrungen als Lektorin an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der

Universität Wien im Bereich des angloamerikanischen Rechtssystems und der angloameri-

kanischen Rechtssprache.

E-Mail: Laura.Sanjath@wko.at

Factbox WKO
DieWirtschaftskammernÖsterreichs vertretenmehr als 540.000Mitgliedsbetriebe. Als Stim-

me der Unternehmen setzen sie sich für eine zukunftsorientierte und wirtschaftsfreundliche

Politik ein. Die Wirtschaftskammerorganisation ist Initiator, Vermittler und Partner bei re-

gionalen, nationalen und globalen Wirtschaftsförderungsaktivitäten zu Gunsten der öster-

reichischen Wirtschaft.

Dako 3 | 2023 51

das interview


